Anlage zu den 

Standards und Perspektiven in der AIDS-Arbeit und –Koordination vor dem Hintergrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Empfehlung zum HIV-Schnelltest
Der HIV-Schnelltest entspricht einem Antikörpertest mindestens der 3. Generation. HIV-Antikörper sind im Blut mit Sicherheit ab dem 3. Monat feststellbar. Das bedeutet, dass dieser Test erst ab dem 3. Monat nach einer Risikosituation anwendbar ist. Der Schnelltest ist ein Test, der innerhalb kurzer Zeit (= also "schnell")ein Resultat zeigt, aber kein "Früherkennungstest" ist. 

Der Test wird mit Kapillarblut aus der Fingerbeere durchgeführt. Das Resultat liegt nach etwa 30 Minuten vor. Bei reaktivem Test ist ein Bestätigungstest aus venösem Blut  erforderlich.
Der Test-Kit kann von nicht-ärztlichem Personal angewendet werden. Es ist strittig, ob die Auswertung durch einen Arzt erfolgen muss. 

Ein erforderlicher Bestätigungstest bei reaktivem Test muss durch medizinisches Personal durchgeführt werden.

Der Schnelltest ist in der Regel kostenpflichtig. 
In den Gesundheitsämtern in NRW ist das Angebot eines anonymen und kostenlosen HIV-Antikörpertests die Regel. Dieses Angebot erfolgt auf der Grundlage der Qualitätsstandards der AIDS-Fachkräfte und –KoordinatorInnen an den Gesundheitsämtern NRW (von 2003; überarbeitet Meinerzhagen 2008).
Wird zusätzlich ein Schnelltest angeboten, sind die oben erwähnten Standards gleichfalls einzuhalten.

Darüber hinaus erfordert das Angebot eines Schnelltests erhöhte sachliche und personelle Ressourcen.
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